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ENERGIEPOLITIK

Norbert Eickhof, Dieter Kreikenbaum

Liberalisierung des Energiewirtschafts
rechts und Befürchtungen der Kommunen
Im Februar dieses Jahres ist die EG-Binnenmarkt-Richtlinie Elektrizität in Kraft getreten.

Und noch vor der parlamentarischen Sommerpause soll nach dem Willen der 
Bundesregierung die Neuregelung des deutschen Energiewirtschaftsrechts verabschiedet 

werden. Gegen beide Liberalisierungsschritte haben vor allem die Kommunen schwere 
Bedenken geäußert. Sind die kommunalen Argumente stichhaltig?

Die Kommunen haben eine Doppelfunktion bei der 
leitungsgebundenen Energieversorgung (Elektri- 

zitäts-, Gas- und Fernwärmeversorgung): Zum einen 
sind sie Eigentümer bzw. Miteigentümer von Energie
versorgungsunternehmen und damit Anbieter auf den 
Märkten für leitungsgebundene Energien. Zum ande
ren üben sie hoheitliche Funktionen auf den lokalen 
Energiemärkten aus, indem sie über die Vergabe von 
Wegerechten entscheiden und kommunale Energie
versorgungskonzepte erstellen.

Diese Doppelfunktion der Kommunen wird in einem 
Wirtschaftszweig ausgeübt, der als ordnungspoliti
scher Ausnahmebereich gilt. Die Elektrizitäts- und 
Gasversorgungswirtschaft ist von den allgemeinen 
Wettbewerbsvorschriften des Gesetzes gegen Wett
bewerbsbeschränkungen (GWB) teilweise freigestellt. 
Darüber hinaus wird hier gemäß den Vorschriften des 
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) der marktwirt
schaftliche Selbststeuerungsprozeß durch staatliche 
Regulierung eingeschränkt. Etwas anderes gilt für die 
Fernwärmewirtschaft. Sie wird weder von den Frei
stellungen des GWB noch von den Regulierungen des 
EnWG erfaßt.

Die traditionellen Regelungen

§ 103 Abs. 1 GWB nimmt Unternehmen, die ande
re Wirtschaftssubjekte mit Elektrizität, Gas oder Was
ser versorgen, von grundlegenden Vorschriften dieses 
Gesetzes aus. Konkret ist es Versorgungsunterneh
men erlaubt, Verträge abzuschließen, die gegen das 
Kartellverbot (§ 1 GWB) und gegen das Preisbin
dungsverbot (§15  GWB) verstoßen. Ferner darf die
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schaftslehre, insbesondere Wirtschaftspolitik an 
der Universität Potsdam; Dipl.-Ökonom Dieter 
Kreikenbaum, 30, ist wissenschaftlicher Mitar
beiter an seinem Lehrstuhl.

Mißbrauchsaufsicht über Ausschließlichkeitsbindun
gen (§18 GWB) nicht angewendet werden.

Somit sind insbesondere zwei wettbewerbsbe
schränkende Vertragsarten legalisiert1: Konzessions
verträge können zwischen Kommunen und Ver
sorgungsunternehmen geschlossen werden und 
gewähren letzteren das ausschließliche Recht, den 
kommunalen Verkehrsraum zur Verlegung von Versor
gungsleitungen und zur Versorgung der Letztverbrau
cher zu nutzen. Aufgrund ihrer Wegehoheit hat die 
Kommune die Wahlmöglichkeit, die Versorgung durch 
ein eigenes Versorgungsunternehmen durchführen zu 
lassen oder an ein fremdes Unternehmen zu verge
ben. Als Gegenleistung für das Nutzungsrecht erhal
ten die Gebietskörperschaften einen Anteil an den 
Unternehmenseinnahmen in Form von Konzessions
abgaben2. Von den Konzessions- sind die Demarka
tionsverträge zu unterscheiden. Letztere können zwi
schen Versorgungsunternehmen geschlossen werden 
und beinhalten die gegenseitige Verpflichtung, auf ei
ne Versorgung im Gebiet des Vertragspartners zu ver
zichten.

Die Ordnung der Märkte für leitungsgebundene 
Energien wird nicht nur durch die kartellrechtliche 
Erlaubnis von Gebietsschutzverträgen, sondern auch 
durch die im Energiewirtschaftsgesetz von 1935 gere
gelte staatliche Regulierung geprägt. Im einzelnen ist 
zwischen der energiewirtschaftlichen Fachaufsicht 
und Preisaufsicht zu unterscheiden. Beide werden 
von Behörden ausgeübt, die dem jeweiligen Landes
wirtschaftsminister unterstellt sind. Die Fachaufsicht 
umfaßt die Investitionskontrolle (§ 4 EnWG), die Zu-

' Ausführlicher vgl. hierzu N. E i c k h o f :  Reformbedarf der deut
schen Energiepolitik, in: List Forum, Bd. 15 (1989), S. 177 f.

2 Die rechtliche Grundlage hierfür bildet die Konzessionsabgaben
verordnung in der Fassung vom 1.1 .  1992, nach der die Konzes
sionsabgaben nur als Festbeträge je Mengeneinheit vereinbart wer
den dürfen.
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lassungskontrolle (§ 5 EnWG) sowie die sogenannte 
Abmeierung3 (§ 8 EnWG). Die Preisaufsicht über die 
Elektrizitätsversorgung wird heute auf der Basis der 
Bundestarifordnung Elektrizität (BTO Elt) durchgeführt 
und gilt nur noch für Tarifabnehmer (insbesondere pri
vate Haushalte sowie gewerbliche und landwirtschaft
liche Kleinverbraucher). Strompreiserhöhungen für 
Sonderabnehmer unterliegen dagegen keiner Geneh
migungspflicht mehr und sind einer speziellen Miß
brauchsaufsicht des GWB unterstellt.

Für den Gassektor gibt es keine staatliche Preis
aufsicht. Hier unterliegen die Preise sowohl für Tarif
ais auch für Sonderabnehmer der eben erwähnten 
kartellrechtlichen Mißbrauchsaufsicht4. Unabhängig 
davon greifen die Kommunen regulierend in lokale 
Energiemärkte ein, wenn sie mittels Energieversor
gungskonzepten die ausschließliche Verwendung von 
Gas oder Fernwärme zu Heizzwecken vorschreiben 
oder die Nutzung von Heizöl verbieten.

Die Rolle der Kommunen
Die geltende Energiewirtschaftsordnung bietet den 

Kommunen die Möglichkeit, mit einem eigenen Ener
gieversorgungsunternehmen am Markt tätig zu sein 
und dessen Einnahmen durch ihre hoheitlichen Funk
tionen vor dem Restwettbewerb in der leitungsgebun
denen Energieversorgung zu schützen. Wesentliche 
Elemente des Restwettbewerbs sind der nach Aus
laufen der Gebietsschutzverträge mögliche Wettbe
werb um Versorgungsgebiete und der Substitutions
wettbewerb im Wärmemarkt. Während die Kommu
nen von den Fremdversorgern nur die Konzessions
abgaben erhalten, stehen ihnen im Fall der Eigenver
sorgung darüber hinaus noch die Gewinne ihrer Un
ternehmen zu.

Aufgrund dieses finanziellen Anreizes ist damit zu 
rechnen, daß bei der Vergabe von exklusiven Konzes
sionsverträgen kommunale Energieversorgungsunter
nehmen bevorzugt werden und deren Gebietsmono
pole langfristigen Schutz vor Konkurrenz erfahren. Der 
Substitutionswettbewerb im Wärmemarkt wird nicht 
wirksam, wenn Marktzugangsbarrieren durch kom
munale Energieversorgungskonzepte errichtet wer
den. So kann das jeweilige Angebot eines kommuna
len Energieversorgungsunternehmens beispielsweise 
durch ein Ölverbrennungsverbot oder durch die Ein
führung eines Fernwärmevorranggebiets vor Substi
tutionskonkurrenten geschützt werden5.

3 Darunter wird eine Betriebsuntersagung aufgrund mangelnder 
Erfüllung der Versorgungsaufgaben verstanden.

4 Vgl. hierzu auch N. E i c k h o f :  Reformbedarf der deutschen 
Energiepolitik, a.a.O., S. 179.
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Aufgrund der geltenden Energiewirtschaftsordnung 
hat sich eine relativ starke Marktposition der kommu
nalen Versorger bei der Energieverteilung herausgebil
det. Sie bestreiten gut ein Viertel der Stromabgabe 
und etwa die Hälfte der Gasabgabe, ferner liefern sie 
ungefähr zwei Drittel der Fernwärme an Letztverbrau
cher. Daneben sind die kommunalen Energieversor
gungsunternehmen mit ca. 10% an der Stromerzeu
gung und etwa zur Hälfte an der Fernwärmeerzeu
gung beteiligt. Was beinhalten indessen die wichtig
sten Bestandteile der Energierechtsreform auf eu
ropäischer und deutscher Ebene?

Die Binnenmarkt-Richtlinie Elektrizität

Seit ihrem 1988 vorgelegten Arbeitsdokument „Bin
nenmarkt für Energie“ hat die EU-Kommission mehre
re Vorstöße zur Liberalisierung der leitungsgebunde
nen Energieversorgung in der EU unternommen. 
Diese führten 1990 zur Verabschiedung der Preis
transparenzrichtlinie, die eine Berichtspflicht über 
Strom- und Gaspreise einführte, sowie der Transit
richtlinie, die den internationalen Stromhandel intensi
vieren soll. Letztere betrifft somit nur die internationa
len Energielieferungen, während die Richtlinienvor
schläge der Kommission zum Elektrizitäts- und 
Erdgasbinnenmarkt von 1992 weitgehende Änderun
gen der Energiemarktordnungen in den Mitgliedstaa
ten erfordert hätten. Diese Vorschläge stießen jedoch 
auf erheblichen Widerstand des Ministerrates und des 
Europäischen Parlaments, so daß erst nach mehreren 
gravierenden Änderungen im Juni 1996 ein gemeinsa
mer Standpunkt des Rates zum Elektrizitätsbinnen- 
markt6 gefunden und schließlich im Dezember dessel
ben Jahres die Binnenmarkt-Richtlinie Elektrizität 
erlassen wurde7. Nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie im Februar 1997 sind die Mitgliedstaaten in
nerhalb von zwei Jahren zu ihrer Umsetzung in natio
nales Recht verpflichtet.

Die Kompromißlösung läßt den Mitgliedstaaten re
lativ große Entscheidungsspielräume bei der Organi
sation des Marktzugangs. Das gilt insbesondere für 
den Zugang zu den Transport- und Verteilungsnetzen, 
aber auch für die Erlaubnis zum Aufbau neuer Erzeu

5 Vgl. G. L a n g :  Neuordnung der energierechtlichen Rahmenbedin
gungen und Kommunalisierung der Elektrizitätsversorgung, in: 
Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 43. Jg. (1994), S. 52 f.

6 Im Verlauf der Verhandlungen wurde die Liberalisierung des Erd
gasmarktes zurückgestellt; vgl. H. M i c h a e l i s :  Der Weg zu einem 
europäischen Binnenmarkt für Energie, in: Energiewirtschaftliche 
Tagesfragen, 46. Jg. (1996), S. 215.

'  Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. 12. 1996 betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elek
trizitätsbinnenmarkt (ABI EG, Nr. L 27/20 vom 30. 01.1997).
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gungskapazitäten. Hinsichtlich des Netzzugangs be
steht ein Wahlrecht zwischen dem Modell des verhan
delten Netzzugangs (Negotiated Third Party Access, 
kurz: NTPA) und dem Alleinabnehmersystem (Single 
Buyer).

Beide Modelle ermöglichen den Stromverbrau
chern wettbewerbliche Alternativen. Während jedoch 
beim erstgenannten Modell zugelassene Kunden8 und 
beliebige Stromversorger Lieferverträge abschließen 
und sodann mit einem Netzbetreiber das Durchlei
tungsentgelt und weitere Bestandteile des Durchlei
tungsvertrages aushandeln, kann beim Alleinabneh
mersystem der traditionelle Versorger verpflichtet 
werden, die von einem zugelassenen Kunden bei ei
nem anderen Anbieter gekaufte Elektrizität dem End
verbraucher zu liefern. In beiden Modellen kann die 
Durchleitung bzw. die Abnahme von Strom vom Netz
inhaber nur verweigert werden, wenn letzterer nicht 
über die nötige Übertragungs- und Verteilungskapa
zität verfügt (Art. 17 Abs. 5, 18 Abs. 4 der Richtlinie).

Hinsichtlich der Erzeugungskapazitäten besteht ein 
Wahlrecht der Mitgliedstaaten, für neue Anlagen ein 
Genehmigungsverfahren oder ein Ausschreibungsver
fahren vorzuschreiben (Art. 5, 6 der Richtlinie). Letz
teres soll Mitgliedstaaten erlauben, weiterhin eine 
staatliche Investitionsplanung zu betreiben. Auf 
Erzeuger, die weder Übertragungs- noch Verteilungs
funktionen ausüben, muß jedoch in jedem Fall ein 
Genehmigungsverfahren angewendet werden. Als 
weiteres Element der Marktöffnung ist der Bau von 
Direktleitungen genehmigungsfähig, um die Beliefe
rung der zugelassenen Kunden durch Dritte zu er
möglichen (Art. 21 der Richtlinie).

Die Marktöffnung wird allerdings durch das Wahl
recht der Mitgliedstaaten gefährdet, den Energiever
sorgungsunternehmen gemeinwirtschaftliche Ver
pflichtungen gem. Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 
aufzuerlegen, die sich auf die Versorgungssicherheit, 
die Qualität und den Preis der Elektrizitätslieferung 
sowie die Berücksichtigung des Umweltschutzes be
ziehen. Wird die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen

8 Für die nationalen Strommärkte werden Mindestzugangsquoten be
stimmt, die sich aus dem Anteil des Stromverbrauchs in der EU er
rechnen, der auf Endverbraucher mit mehr als 40 Mill. kWh pro Jahr 
entfällt. Daraus ergibt sich eine Mindestzugangsquote in den Mit
gliedstaaten von etwa 23%. Der Wert steigt nach drei Jahren auf et
wa 27% und nach weiteren drei Jahren auf etwa 33%. Zugelassene 
Kunden sind dann mindestens alle Abnehmer mit einem Jahres
verbrauch von mehr als 100 Mill. kWh, darüber hinaus die jeweils 
nächstgroßen Stromkunden, bis die gemeinsame Stromnachfrage 
dieser Verbraucher der vorgeschriebenen Mindestzugangsquote ent
spricht. Die Mitgliedstaaten entscheiden darüber, ob sie auch Strom
verteilungsunternehmen als Kunden zulassen; vgl. ebenda, Art. 19 
Abs. 1-3.

Verpflichtungen durch die oben genannten Möglich
keiten des Marktzugangs gefährdet, brauchen die 
Mitgliedstaaten diese Richtlinienbestandteile nicht 
anzuwenden. Weiterhin wird in der Kompromißlösung 
von der ursprünglich geplanten organisatorischen 
Desintegration der Energieversorgungsunternehmen 
Abstand genommen und nunmehr gem. Art. 14 Abs. 3 
der Richtlinie lediglich die Trennung der Rechnungs
legung in Erzeugungs-, Übertragungs- und Vertei
lungsaktivitäten gefordert.

Die Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts

Parallel zu den Liberalisierungsvorstößen auf eu
ropäischer Ebene hat das Bundeswirtschaftsministe
rium seit 1993 mehrere Referentenentwürfe für ein 
Artikelgesetz zur Neuregelung des Energiewirt
schaftsrechts vorgelegt. Im Oktober 1996 wurde 
schließlich ein dementsprechender Gesetzentwurf 
vom Bundeskabinett verabschiedet9. Er enthält im er
sten Artikel eine Neufassung des EnWG, jetzt: Gesetz 
über die Elektrizitäts- und Gasversorgung, und im 
zweiten Artikel die Änderungen der energiespezifi
schen Regelungen des GWB.

Der Zielkatalog des neuen Energiewirtschaftsge
setzes wird um Umweltschutzaspekte erweitert (§ 1 
des Gesetzentwurfes), so daß die Elektrizitäts- und 
Gasversorgung künftig möglichst sicher, preisgünstig 
und umweltverträglich sein muß. Weiterhin wird die 
Regulierungsintensität reduziert, indem etwa die be
sondere Investitionsaufsicht bei Kraftwerken und 
Leitungen sowie Abmeierungsverfahren entfallen. 
Zudem wird die Genehmigungspflicht für die erstma
lige Aufnahme der Energieversorgung eingeschränkt 
(§ 3 des Gesetzentwurfes). Die öffentlichen Verkehrs
wege sind von den Gemeinden diskriminierungsfrei 
zur Verfügung zu stellen, wobei Wegenutzungs
verträge zur Versorgung von Letztverbrauchern mit ei
ner Laufzeit von höchstens 20 Jahren geschlossen 
werden dürfen (§ 8 des Gesetzentwurfes).

Entscheidendes Element der Energierechtsreform 
ist die Streichung der §§ 103 und 103a GWB. Damit 
entfällt die kartellrechtliche Erlaubnis von Gebiets
schutzverträgen. Die rechtliche Absicherung ge
schlossener Versorgungsgebiete wird danach unmög
lich. Statt dessen soll künftig die Durchleitung mit 
allgemeinen Kartellrechtsvorschriften durchgesetzt 
werden. Verweigert ein Netzinhaber die Durchleitung, 
ist zu prüfen, ob dies einen Mißbrauch einer marktbe

8 Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirt
schaftsrechts (Bundesrats-Drucksache 806/96 vom 8. 11. 1996).
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herrschenden Stellung (§ 22 Abs. 4 GWB) oder eine 
unbillige Behinderung (§ 26 Abs. 2 GWB) darstellt. Ein 
spezieller Durchleitungstatbestand, der dem Netzin
haber die Beweislast für die Rechtmäßigkeit der Ver
weigerung auferlegt hätte, ist jedoch nicht vorgese
hen. Es wird erwartet, daß die Drohung mit dem Bau 
von Direktleitungen die Netzinhaber zu einer erhöhten 
Bereitschaft veranlaßt, die gewünschte Durchleitung 
zu gewähren. Der Entwurf des Bundeswirtschafts
ministeriums macht auch keinen Gebrauch von EG- 
Ausnahmeregelungen hinsichtlich des Netzzugangs 
und der Errichtung von Direktleitungen wegen ge
meinwirtschaftlicher Verpflichtungen. Weiterhin ver
zichtet der Gesetzentwurf auf eine stufenweise Öff
nung des Netzzugangs und macht nach Inkrafttreten 
des Gesetzes Durchleitungen zu allen Kundengrup
pen möglich.

Nachdem der Bundesrat in seiner Stellungnahme 
vom 19. Dezember 199610 insbesondere die mangelnde 
Berücksichtigung von Kommunal- und Umweltinter
essen kritisiert hatte, schlug die Bundesregierung eini
ge Änderungen ihres Gesetzentwurfes vor11. So wird 
die Bedeutung der Kraft-Wärme-Kopplung und der 
erneuerbaren Energien bei der gesetzlichen Definition 
der Umweltverträglichkeit der Energieversorgung be
sonders hervorgehoben (§ 2 des Gesetzentwurfes). 
Weiterhin soll durch einige Präzisierungen im Wortlaut 
des Gesetzentwurfes das Konzessionsabgabevolu
men der Kommunen besser abgesichert werden. Neu 
eingefügt werden ein § 3a mit Vorschriften über einen 
zielgerechten und transparenten Betrieb des Elektrizi
tätsversorgungsnetzes sowie ein § 3b, der gemäß der 
Binnenmarkt-Richtlinie Elektrizität eine getrennte 
Rechnungslegung für die Bereiche Erzeugung, Trans
port und Verteilung von Strom vorgibt. Ferner werden 
in einem Art. 4 Übergangsvorschriften formuliert. 
Demnach ist bis zum Jahr 2003 die Verweigerung der 
Durchleitung in den neuen Bundesländern möglich, 
wenn ansonsten die Verstromung der Braunkohlevor
kommen in diesen Ländern gefährdet würde. Bundes
weit kann bis zum Jahr 2006 ein Durchleitungsbe
gehren aus solchen Staaten verweigert werden, die 
keine gleichwertige Marktöffnung vorgenommen ha
ben.

Die Kommunen befürchten nun erhebliche finanzi
elle Einbußen sowie einen Verlust an Entscheidungs-

10 Vgl. Stellungnahme des Bundesrates (Bundesrats-Drucksache 
806/96 (Beschluß) vom 19. 12. 1996). J

"  Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirt
schaftsrechts -  Gegenäußerung der Bundesregierung (Bundestags- 
Drucksache 13/7274 vom 23. 3. 1997, S. 30 ff.).

kompetenz, wenn die skizzierte Reform des energie
wirtschaftlichen Ordnungsrahmens durchgeführt wird. 
Nachteilige Effekte seien aber insbesondere für die 
Gesamtwirtschaft zu erwarten. So werden von kom
munalen Interessenvertretern Preiserhöhungen bei 
den Tarifkunden, konzentrationsfördernde Tendenzen, 
negative Folgen für die Umwelt und weitere Probleme 
als Konsequenzen des geplanten Wettbewerbs ange
führt. Im folgenden ist zu überprüfen, ob mit den be
haupteten Entwicklungen tatsächlich zu rechnen ist 
und ob sie gegen die Liberalisierung der leitungsge
bundenen Energieversorgung sprechen.

Entscheidungskompetenz und 
Einnahmen der Kommunen

Beginnen wir mit dem angeblichen Verlust an kom
munaler Entscheidungskompetenz. Durch den Fortfall 
der ausschließlichen Wegerechte und der geschlosse
nen Versorgungsgebiete werde die Regelungskompe
tenz der Gemeinden für die örtliche Energieversor
gung gefährdet. Entscheidungen über die lokale 
Energieversorgung würden nicht mehr von den Kom
munen, sondern von den Wettbewerbsteilnehmern 
getroffen12.

Derartigen Befürchtungen ist jedoch nicht zuzu
stimmen. Der deutsche Gesetzentwurf zum Energie
wirtschaftsrecht verlangt zwar eine diskriminierungs
freie Vergabe der Wegenutzungsrechte, schreibt den 
Kommunen aber nicht vor, nach welchen Kriterien sie 
ihre Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen 
Interessenten zu treffen haben (§ 8 Abs. 1 und 3 des 
Gesetzentwurfes). Demnach können die Gemeinden 
durchaus solchen Bewerbern den Vorzug geben, die 
bereit sind, bei der allgemeinen Versorgung der Letzt
verbraucher die kommunalen energiepolitischen Vor
stellungen umzusetzen. Dabei kann es sich auch um 
eigene Energieversorgungsunternehmen handeln. Es 
besteht sogar die Gefahr, daß kommunale Energiever
sorgungsunternehmen bei der Konzessionsvergabe 
bevorzugt werden, indem die Vergabekriterien etwa 
auf deren Energieerzeugungskapazitäten zugeschnit
ten werden.

Sind finanzielle Einbußen zu erwarten? Die finanzi
elle Situation der Kommunen kann sich durch verrin
gerte Gewinne der kommunalen Energieversorgungs
unternehmen, auf jeden Fall jedoch durch zu
rückgehende Konzessionsabgaben verschlechtern. 
Da die Konzessionsverträge in Zukunft nicht mehr ein

12 Vgl. Deutscher Städtetag: Nationale und europäische Entwick
lungen im Energiewirtschaftsrecht -  Auswirkungen auf die Kommu
nen, Köln 1996, S. 1.
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ausschließliches Recht zur Versorgung des Ge
meindegebietes enthalten, basieren die Konzessions
abgaben nur noch auf einfachen Wegerechten. Folg
lich komme es, so wird behauptet, zu einer Reduktion 
des gesamten Konzessionsabgabevolumens von der
zeit etwa 6 Mrd. DM auf weniger als 3 Mrd. DM13. Eine 
derartige Verringerung der Konzessionsabgaben ist 
allerdings nicht nachzuvollziehen14. Die Kommunen 
dürfen auch weiterhin die Höchstsätze gemäß Kon
zessionsabgabenverordnung verlangen. Ist ein eta
blierter Versorger nicht bereit, Abgaben in dieser Höhe 
zu entrichten, können andere Anbieter, die sich bes
sere Gewinnchancen von der Versorgung des Ge
meindegebietes bzw. von Teilen des Gebietes mittels 
Durchleitung versprechen, an dessen Stelle treten. 
Daß damit durchaus gerechnet werden kann, dürfte 
im folgenden noch deutlicher werden.

Entwicklung der Preise

Nach der geplanten Liberalisierung können Son
dervertragskunden von Konkurrenten der etablierten 
Anbieter mittels Durchleitungen oder in Einzelfällen 
auch mit Direktleitungen versorgt werden. Dagegen 
dürften gebietsfremde Energieversorgungsunterneh
men vorerst nicht an der Versorgung einzelner Tarif
kunden interessiert sein. Deshalb entstehe, so argu
mentieren die Kommunen, ein gespaltener Markt: 
Während industrielle Großabnehmer in Wettbewerbs
märkten günstige Konditionen bei ihren Versorgern 
heraushandeln könnten, müßten die nicht gedeckten 
Fixkosten der Verteiler-Energieversorgungsunter
nehmen „von den übrigen Verbrauchern, also den 
Bürgern und dem gewerblichen Mittelstand, über
nommen werden ... Die Vorteile für die Großindustrie 
werden damit durch Energiepreissteigerungen der 
Tarifabnehmer erkauft.“15

Sollte es tatsächlich zu dieser Entwicklung kom
men, ist zunächst daran zu erinnern, daß es nicht die 
Aufgabe der Wirtschaftspolitik sein kann, bestimmte 
Wirtschaftszweige als ordnungspolitische Ausnahme
bereiche aufrechtzuerhalten, damit Sondervertrags
kunden Preise zahlen müssen, die im Wettbewerb 
nicht zu erzielen sind, bzw. damit vielleicht sogar eine 
Quersubventionierung der Tarifabnehmer ermöglicht 
wird16. Es erscheint jedoch zweifelhaft, ob Preissteige-

13 Vgl. ebenda, S. 1 f.

14 So auch C. Graf H o h e n t h a l :  Reformchancen auch für Kom
munen, in: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 46. Jg. (1996), S. 610.

,s Deutscher Städtetag, a.a.O., S. 3.

16 Vgl. auch Deregulierungskommission: Marktöffnung und Wettbe
werb, Stuttgart 1991, S. 86.

rungen für Tarifkunden überhaupt zu erwarten sind. 
Die Argumentation der kommunalen Interessen Ver
treter geht nämlich von der unhaltbaren Prämisse 
konstanter Versorgungskosten aus, die lediglich zwi
schen den Abnehmergruppen umgeschichtet werden 
können. Demgegenüber ist damit zu rechnen, daß 
auch in der Versorgungswirtschaft der Wettbewerb 
zur Suche nach Kostensenkungspotentialen zwingt 
und erfolgreiche Rationalisierungsstrategien letztlich 
allen Verbrauchern zugute kommen17.

Von den vielfältigen, gerade für Monopolunterneh
men typischen Möglichkeiten betriebsinterner Ko
stensenkungen einmal abgesehen, haben die Stadt
werke nach der geplanten Reform die Chance, mittels 
Durchleitungen vom Wettbewerb der Stromerzeuger 
zu profitieren. So können sie bereits durch die Aus
wahl der günstigsten Bezugsquellen ihre Kosten sen
ken und damit Einnahmeausfälle kompensieren oder 
sogar überkompensieren. Dies erscheint durchaus 
realistisch, da die Bezugskosten bei reinen Verteiler- 
Energieversorgungsunternehmen mehr als zwei Drittel 
der Gesamtkosten der Stromversorgung ausmachen18. 
Sollten etablierte Verbundunternehmen jedoch auf 
Lieferangebote außerhalb ihres Leitungsnetzes ver
zichten und untereinander wettbewerbswidrige Ab
sprachen treffen, ist vermehrt mit dem Markteintritt 
unabhängiger Erzeuger zu rechnen, die heute schon 
Interesse an der Aufnahme der Stromproduktion äu
ßern und als potentielle Vertragspartner der Verteiler- 
Energieversorgungsunternehmen anzusehen sind19.

Wettbewerb um Kleinverbraucher

Darüber hinaus können auch Kleinverbraucher di
rekt am Durchleitungswettbewerb teilnehmen, wenn 
sie sich zu Einkaufskooperationen zusammenschlie
ßen, um ein günstiges Lieferangebot wahrzunehmen20. 
Zudem ist zu bedenken, daß in Zukunft auch ein 
Wettbewerb um einzelne Tarifabnehmer einsetzen 
könnte. Die Wirtschaftlichkeitsgrenze für die wettbe
werbliche Belieferung von einzelnen Kleinverbrau
chern wird wesentlich durch die Kostenentwicklung

17 Vgl. auch Monopolkommission: Hauptgutachten 1992/93: Mehr 
Wettbewerb auf allen Märkten, Baden-Baden 1994, S. 358.

" V g l .  L. M a n s f e l d :  Strompreise in Deutschland 1996, in: Der 
Städtetag, 50. Jg. (1997), S. 43.

19 Vgl. G. S a u e r :  Deregulierung und Wettbewerb in der Stromver
sorgung, eine dringende Standortnotwendigkeit für die deutsche 
Industrie, in: R. S t u r m ,  S. W i l k s  (Hrsg.): Wettbewerbspolitik und 
die Ordnung der Elektrizitätswirtschaft in Deutschland und Großbri
tannien, Baden-Baden 1996, S. 207.

20 Vgl. C. Graf H o h e n t h a l :  Wettbewerb auch bei Strom und Gas,
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 228 vom 30. 9. 1996, S. 17;
G. S a u e r ,  a.a.O, S. 208.
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bei den Meßgeräten sowie der Informationsübertra
gung und -Verarbeitung bestimmt.

In Ländern mit liberalisierter Energieversorgung wie 
England, Norwegen und Neuseeland bestehen bereits 
Märkte für solche Meßgeräte, so daß langfristig eine 
erhebliche Kostendegression zu erwarten ist und die 
Trennung in einen Wettbewerbsmarkt für Sonder
kunden und einen Monopolmarkt für Tarifkunden ent
fallen wird21. Solange jedoch noch ökonomische Hin
dernisse gegen den Wettbewerb um einzelne Tarif
kunden sprechen, sind die Auswirkungen der Liberali
sierung auf die behördlichen Regulierungsmöglich
keiten nicht zu vernachlässigen: Mit dem Durchlei
tungswettbewerb entstehen kompetitive Vergleichs
märkte, die den Kartellbehörden erstmals Anhalts
punkte dafür liefern, wie Preise und Versorgungs
konditionen für Tarifkunden empirisch zu beurteilen 
sind22.

Schließlich können die Tarifkunden auch vom 
Randzonenwettbewerb profitieren, der nach dem 
Wegfall von Demarkationsverträgen und Ausschließ
lichkeitsklauseln in Konzessionsverträgen wirksam 
werden dürfte. Hierdurch kann es zur Ausweitung der 
Absatzgebiete effizienter Versorger zu Lasten weniger 
leistungsfähiger Energieversorgungsunternehmen 
und damit zu sinkenden Preisen für Kleinverbraucher 
kommen. Solche effizienzorientierten Konzentrations
prozesse sind volkswirtschaftlich grundsätzlich zu be
fürworten.

Wird darüber hinaus die Tätigkeit der Kommunen in 
der Energieversorgung akzeptiert, sollte auch effizien
ten Stadtwerken die Möglichkeit der Expansion über 
ihre Gemeindegrenzen hinweg gegeben werden. 
Bislang verhindern allerdings noch Bestimmungen in 
den Gemeindeordnungen der Länder, daß leistungs
fähige kommunale Energieversorgungsunternehmen 
außerhalb ihres Gemeindegebietes tätig werden und 
durch die Zusammenlegung von Versorgungsge
bieten Skaleneffekte ausnutzen können. Beruht die 
Verdrängung eines Versorgungsunternehmens dage
gen auf Machtmißbrauch eines Konkurrenten, ist mit 
den Mitteln der allgemeinen Mißbrauchsaufsicht ge
gen den Behinderungsmißbrauch vorzugehen.

Neben der Energieverteilung bildet die Energie
erzeugung ein weiteres Tätigkeitsfeld der kommuna-

21 Vgl.T. K l o p f e r ,  W. S c h u l z :  Märkte für Strom, München 1993, 
S. 448 f.

22 Vgl. N. E i c k h o f :  Im Netz der Monopole, in: Frankfurter All
gemeine Zeitung, Nr. 269 vom 18. 11. 1989, S. 15; H. G r ö n e r ,  
G. S a u e r : Ansätze der EG-Kommission zu mehr Wettbewerb in der 
Elektrizitätsversorgung, in: R. H a s s e ,  J. M o l s b e r g e r ,  C. W a-  
t r i n  (Hrsg.): Ordnung in Freiheit, Stuttgart u.a. 1994, S. 339.

len Energieversorgungsunternehmen, für das sich in
folge des Durchleitungswettbewerbs Risiken, aber 
auch Chancen ergeben.

Bedeutung eines speziellen 
Durchleitungstatbestands

Strom aus kommunalen Kraftwerken könnte ande
ren Verteilern oder gebietsfremden Endabnehmern 
angeboten werden und so für eine Einnahmesteige
rung der kommunalen Energieversorgungsunterneh
men sorgen. Der Absatz an Strom fiele den Kommu
nen und möglichen Newcomern23 im Bereich der 
Elektrizitätserzeugung allerdings wesentlich leichter, 
wenn ein spezieller Durchleitungstatbestand bestün
de. Verweigerte nämlich jetzt ein Netzinhaber eine 
Durchleitung, trüge er die Beweispflicht für die 
Rechtmäßigkeit seines Handelns.

Der Verzicht auf einen speziellen Durchleitungstat
bestand im vorliegenden Gesetzentwurf kann dage
gen zur Errichtung strategischer Markteintrittsbarrie
ren vor allem durch vertikal integrierte Verbund
unternehmen führen, die natürlich an einer möglichst 
hohen Auslastung der eigenen Kraftwerke interessiert 
sind. Die Verweigerung eines Durchleitungsbegehrens 
dürfte dann in der Regel mit fehlenden Netzkapa
zitäten begründet werden. Welche Netzkapazitäten 
frei sind bzw. mit zusätzlichen Kosten freigemacht 
werden können, hängt unter anderem von den Ab
satz- und Beschaffungsplanungen des Netzinhabers 
ab. Daher müssen die Kartellbehörden zukünftig in je
dem Einzelfall entscheiden, ob die Verweigerung einer 
Durchleitung als Ausdruck unternehmerischer Freiheit 
des Netzbetreibers hinzunehmen oder als Behinde
rungsmißbrauch zu unterbinden ist24.

Zeigt sich nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle, 
daß aufgrund dieser Problematik ein wirksamer 
Durchleitungswettbewerb verhindert wird, sollte mög
lichst bald ein spezieller Durchleitungstatbestand, wie 
er im ersten Referentenentwurf vorgesehen war, in 
das Energiewirtschaftsrecht eingefügt werden. Ge
lingt es den Stadtwerken jedoch gerade wegen eines 
wirksamen Durchleitungswettbewerbs nicht, genü
gend Elektrizität für einen wirtschaftlichen Betrieb ih
rer Kraftwerke abzusetzen, sollte die Preisaufsicht kei
ne weiteren Preiserhöhungen für Tarifkunden zulas
sen. Vielmehr ist jetzt aus gesamtwirtschaftlicher 
Sicht die Stillegung der Kraftwerke und eine Kon

23 Ais Newcomer kommen etwa Kraftwerkshersteller in Frage, die ei
ne Vorwärtsintegration in die Elektrizitätserzeugung beabsichtigen; 
vgl. C. F r i n g s ,  A. D ö h r e r :  Vom Versorger zum Makler, in: Ener
giewirtschaftliche Tagesfragen, 46. Jg. (1996), S. 765 f.

24 Vgl.T. K l o p f e r ,  W. S c h u l z ,  a.a.O., S. 26.
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zentration dieser Energieversorgungsunternehmen 
auf die Energieverteilung angezeigt.

Umwelteffekte

Als Folge der Liberalisierung wird von kommunaler 
Seite ferner die Gefährdung der Kraft-Wärme-Kopp- 
lung und sonstiger Aktivitäten auf dem Gebiet einer 
ressourcenschonenderen Energieversorgung befürch
tet. „Eine kostspieligere, aber umweltfreundlichere 
Stromerzeugung ... wird unterbleiben.“25 Worum geht 
es konkret? Kommunale Energieversorgungsunter
nehmen produzieren häufig Strom gekoppelt mit 
Fernwärme. Dadurch läßt sich ein relativ hoher Wir
kungsgrad erzielen. Eine vorgegebene Menge Strom 
und Wärme kann nun mit einem geringeren Einsatz 
von Primärenergie im Vergleich zur getrennten 
Erzeugung produziert werden, sofern ein gleichzeiti
ger Absatz beider Energieformen gewährleistet ist. 
Verlieren die Stadtwerke jedoch infolge der Libera
lisierung einen Teil ihres Stromabsatzes an Konkur
renten, verschlechtert sich der Kopplungsfaktor und 
damit die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Die Heizkraft
werkbetreiber müßten daher niedrigere Strompreise 
kalkulieren, um im Elektrizitätsmarkt wettbewerbs
fähig zu bleiben, oder die Stromerzeugung mit dieser 
Anlage einstellen. Dann aber wäre die Fernwärme
erzeugung nicht mehr wirtschaftlich, und die Vorteile 
der Kraft-Wärme-Kopplung könnten nicht mehr ge
nutzt werden26.

Die geplante Gesetzesreform gefährde insofern die 
umweltfreundliche Kraft-Wärme-Kopplung, insgesamt 
würde der durch die Liberalisierung ausgelöste Preis
wettbewerb „keinen Raum für ein freiwilliges Engage
ment der Energieversorgungsunternehmen bei der 
Energieeinsparung, rationellen Energienutzung und 
der Ausschöpfung regenerativer Energiepotentiale 
belassen“27. Was ist von dieser Argumentation zu hal
ten?

Zunächst einmal ist anzumerken, daß dem freiwilli
gen Engagement seitens der Energieversorgungsun
ternehmen bei geschlossenen Versorgungsgebieten 
unfreiwillige Kostenerhöhungen auf seiten der Nach
frager gegenüberstehen. Letztere können nun nicht 
auf andere Anbieter ausweichen. Die Energieversor
gungsunternehmen haben dagegen die Möglichkeit, 
steigende Versorgungskosten an die Nachfrager wei

25 Deutscher Städtetag, a.a.O., S. 3.

2B Vgl. Verband kommunaler Unternehmen: Der Verband kommunaler 
Unternehmen (VKU) zur Energierechtsreform, in: StromDiskussion, 
1994, Nr. 185, S. 94.

27 Deutscher Städtetag, a.a.O., S. 2.

terzugeben. Daher fehlen Anreize, möglichst kosten
effiziente Maßnahmen zur Reduktion der Umweltbe
lastung zu ergreifen. Es ist jetzt nicht gewährleistet, 
daß mit einem gegebenen Budget ein möglichst hoher 
Erfüllungsgrad umweltpolitischer Ziele erreicht wird, 
beispielsweise beim aktuellen Ziel einer Reduktion der 
C0 2 -Emissionen.

In einem wettbewerblichen Elektrizitätsmarkt würde 
dagegen vorrangig in solche C0 2 -Einsparmaßnahmen 
investiert, die negative Minderungskosten aufweisen. 
In diesem Fall übersteigt die Kostenersparnis durch 
einen geringeren Energieverbrauch über die Nut
zungsdauer betrachtet die Kosten der Energiespar
maßnahme. Bestehen nun bei Anlagen der Kraft- 
Wärme-Kopplung tatsächlich Verbrauchsvorteile in 
erheblichem Ausmaß, müßten sich hieraus auch 
Kostenvorteile gegenüber anderen Technologien er
geben. Konkret liegen die potentiellen Vorteile der 
Kraft-Wärme-Kopplung bei einem Vergleich der 
Gesamtwirkungsgrade gekoppelter und getrennter 
Systeme zur Erzeugung einer bestimmten Menge 
Strom und Wärme bei maximal 10 Prozentpunkten28.

Liberalisierungsfolgen

Insofern dürften richtig dimensionierte Anlagen der 
Kraft-Wärme-Kopplung bei hoher jährlicher Betriebs
stundenzahl durchaus wettbewerbsfähig sein und 
ihren Abnehmerkreis in Zukunft sogar noch erweitern 
können. Die Liberalisierung der leitungsgebundenen 
Energieversorgung führt nämlich nicht nur zu den ge
nannten Risiken, sondern auch zu verbesserten Rah
menbedingungen der Kraft-Wärme-Kopplung. Zum 
einen profitiert die industrielle und kommunale Kraft- 
Wärme-Kopplung von den günstigeren Bezugsbe
dingungen für Erdgas, das als Brennstoff in den mei
sten neueren Heizkraftwerken dient. Zum anderen 
verbessern sich die Vermarktungsmöglichkeiten von

28 Die in manchen Quellen aufgeführte Möglichkeit von Wirkungs
gradverdoppelungen beruht dagegen auf dem nicht aussagekräftigen 
Vergleich des elektrischen Wirkungsgrades von reinen Stromkraft
werken mit dem Gesamtwirkungsgrad von Anlagen der Kraft-Wärme- 
Kopplung; vgl. ausführlicher hierzu D. K r e i k e n b a u m :  Kommu
nalisierung und Dezentralisierung der leitungsgebundenen Energie
versorgung, Universität Potsdam, Volkswirtschaftliche Diskussions
beiträge, Nr. 10, Potsdam 1996, S. 52 ff.

29 Vgl. M. C r o n e n b e r g :  Notwendigkeit der Liberalisierung des 
Strommarktes aus der Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums, in: 
W. H o f f m a n n - R i e m ,  J.-P. S c h n e i d e r  (Hrsg.): Umweltpoliti
sche Steuerung in einem liberalisierten Strommarkt, Baden-Baden 
1995, S. 135. Diese Vermarktungsmöglichkeiten werden allerdings 
durch die Übergangsregelungen zum Schutz der Braunkohle- 
verstromung in den neuen Bundesländern verschlechtert. Solchen 
Stadtwerken, die Strom auf der Basis von Erdgas erzeugen, wird der 
Zugang zu den Versorgungsgebieten der Regionalversorger weitge
hend verstellt, während diese den durch die VEAG in Braunkohle
kraftwerken erzeugten Strom ungehindert zu den Kunden im Ver
sorgungsgebiet des Stadtwerkes durchleiten können.
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Überschußstrom durch die Möglichkeit des Netzzu
gangs oder des Baus einer Direktleitung29. Zeigt sich 
allerdings, daß insgesamt betrachtet eine bestimmte 
Anlage nicht konkurrenzfähig ist, wurde auch schon 
vor der Liberalisierung eine Verschwendung knapper 
Ressourcen betrieben30. Daher sollte die Gefährdung 
einer Kraft-Wärme-Kopplung nicht zur Verweigerung 
einer Durchleitung berechtigen.

Die Entwicklung in England und Wales zeigt, daß 
Wettbewerb in der Elektrizitätswirtschaft zum rasche
ren Einsatz neuer Kraftwerkstechnologien führt. Dabei 
werden vorrangig Gas- und Dampfturbinen(GuD)- 
Kraftwerke mit hohen Wirkungsgraden errichtet, die 
negative CCVMinderungskosten aufweisen. Daneben 
erfolgt auch der Neubau kleinerer Heizkraftwerke mit 
konventioneller Technik31. Weiterhin versuchen die 
Energieversorgungsunternehmen, sich mit Beratungs
dienstleistungen auf dem Gebiet der Energieeinspa
rung und des Energiemanagements von ihren Kon
kurrenten zu differenzieren und gleichzeitig eine 
gewisse Kundenbindung an das Unternehmen zu er
reichen32.

Auswirkungen auf den ÖPNV

Schließlich werde die Liberalisierung der leitungs
gebundenen Energiewirtschaft, so ein letztes Argu
ment des Deutschen Städtetages, die Aufrechterhal
tung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
durch die Kommunen gefährden. Dieser wird gern im 
Querverbund mit der Energieversorgung betrieben, 
wobei die sicheren Monopoleinnahmen aus der 
Energieversorgung den defizitären ÖPNV mitfinanzie
ren. Auf diese Weise sind nicht nur überhöhte Kosten 
und Preise in der Energieversorgung zu verzeichnen, 
sondern auch Ineffizienzen im ÖPNV zu vermuten, da 
die Quersubventionierung den Rationalisierungsdruck 
in der verlustbringenden Sparte vermindert33.

Durch die interne Subventionierung bleibt unklar, in 
welcher Höhe Finanzmittel für politisch gewünschte, 
aber nicht kostendeckende Verkehrsleistungen einge
setzt werden. Erst der Wettbewerbsdruck auf den 
Energiemärkten wird die Kommunen dazu veranlas-

30 Vgl. H. G r ö n e r ,  G. S a ue r ,  a.a.O., S. 344; P. M. M o m b a u e r :  
EU-Binnenmarkt Strom -  Durchbruch für Verbraucherrechte?, in: 
Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 46. Jg. (1996), S. 706.

31 Vgl. L. K u m k a r :  Die Umstrukturierung des Elektrizitätssektors in 
Großbritannien, in: Die Weltwirtschaft, o. Jg. (1994), S. 109.

32 Vgl. K. B o z e m ,  R. S c h u l z :  Dynamischer Wandel in der Ver
sorgungswirtschaft, in: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 46. Jg. 
(1996), S. 131 f.

33 Vgl. auch Monopolkommission, a.a.O., S. 330.

sen, mittels Ausschreibungsverfahren den günstig
sten Anbieter für defizitäre Nahverkehrsleistungen 
herauszufinden und gegebenenfalls auf eigene Ver
kehrsbetriebe zu verzichten. Sollten die Gemeinden 
aufgrund ihrer Finanzsituation nicht in der Lage sein, 
dem günstigen Anbieter Verlustabdeckungszahlungen 
zu leisten, wird hierdurch die Diskussion um eine ver
änderte Beteiligung der Gemeinden am Gesamt
steueraufkommen mit besseren Argumenten als bis
her neu angestoßen.

Fazit

Die Liberalisierungsschritte der EU und der Bun
desregierung zielen auf eine Initiierung von Wettbe
werb in der leitungsgebundenen Energieversorgung. 
Innerhalb des von der Binnenmarkt-Richtlinie vorge
gebenen Rahmens präferiert die Bundesregierung 
das Modell des verhandelten Netzzugangs. Zu den 
schärfsten Kritikern der Reformbestrebungen zählen 
die Kommunen, die bislang gesicherte Einnahmen in 
diesem ordnungspolitischen Ausnahmebereich erzielt 
haben. Sie stellen in der öffentlichen Diskussion je
doch weniger mögliche Einnahmeverluste als viel
mehr Nachteile für die Verbraucher bzw. für die 
Gesamtwirtschaft in den Vordergrund. Während ver
ringerte Einnahmen für die Kommunen auftreten kön
nen, aber nicht zwingend sind, erscheinen die ange
führten gesamtwirtschaftlichen Nachteile bei näherer 
Betrachtung als nicht plausibel.

Wettbewerb wird auch in diesem Wirtschaftsbe
reich Effizienzsteigerungen und Preissenkungen her
vorrufen, die unsere Volkswirtschaft derzeit dringend 
benötigt. Wettbewerb bietet aber auch leistungsfähi
gen Stadtwerken Chancen einer Absatzausweitung, 
etwa beim Angebot von Energiedienstleistungen oder 
beim Angebot von Überschußstrom aus effizienten 
Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung. Dazu ist indes 
ein diskriminierungsfreier Zugang zu den Transport
netzen erforderlich, der am besten durch einen spezi
ellen Durchleitungstatbestand abzusichern wäre. 
Neben dieser Ergänzung des Reformvorhabens sollte 
die Bundesregierung auf Änderungen der Gemeinde
ordnungen der Länder hinwirken, um den kommuna
len Energieversorgungsunternehmen eine gleichbe
rechtigte Teilnahme am Wettbewerbsprozeß zu er
möglichen. Nicht mit einer Wettbewerbswirtschaft zu 
vereinbaren sind dagegen Bestandsgarantien für ein
zelne Stadtwerke. Sind diese nicht wettbewerbsfähig, 
besteht für die Kommunen die Möglichkeit, ihre ener
giepolitischen Zielsetzungen über vertragliche Verein
barungen mit Fremdversorgern zu verwirklichen.

WIRTSCHAFTSDIENST 1997/V 283


